
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Der Gewinnfreibetrag, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Fo
to

 ©
 i

St
oc

k.
co

m
 / 

In
dy

sy
st

em

Gewinnfreibetrag: Rechtzeitige Anschaffung 
von Wirtschaftsgütern Teil 3

Steuern im Bild, Teil 173

Beantragung bis zur erstmaligen Rechtskraft 
Laut einem aktuellen VwGH-Erkenntnis muss der investi-
tionsbedingte Gewinnfreibetrag spätestens bis zum 
erstmaligen Eintritt der Rechtskraft des Einkommen-
steuer bescheides (Feststellungsbescheid bei Personen-
gesellschaften) geltend gemacht werden. Eine nachträgli-
che Bean tragung oder Korrektur nach Eintritt der erstmaligen 
Rechtskraft ist nicht möglich.

Zwei Punkte sind für die 
optimale Nutzung des 
Gewinnfreibetrages zu 
beachten: die zeitge-
rechte Anschaffung von 
Anlagegütern im laufen-
den Jahr und die 
 Antragstellung.

Damit eine optimale Verwer-
tung des investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrages gewährleis-
tet ist, sollte eine Jahres- 
Gewinn-Vorschaurechnung er-
stellt werden. Mit Hilfe dieser 
können Sie entscheiden, wie 
viele Wirtschaftsgüter noch an-
geschafft werden sollen, also 
ob geplante Investitionen noch 
im aktuellen Jahr getätigt oder 
auf das nächste Jahr verscho-
ben werden sollen.


